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BGH entscheidet: BU-Versicherung muss dem
Versicherungsnehmer nachvollziehbar die Befristung einer
Leistung begrunden. Macht er das nicht, ist die Befristung
unwirksam.

Ein Berufsunfahigkeitsversicherer darf seine Leistung nur dann befristen, wenn ein
sachlicher Grund fiir die Befristung vorliegt und er dem Versicherungsnehmer die
Grunde fur die Befristung nachvollziehbar darlegt. Das hat der BGH am 09.10.2019, IV
ZR 235/18, entschieden. Liegt kein sachlicher Grund vor und teilt der
Berufsunfahigkeitsversicherer dem Versicherungsnehmer auch nicht nachvoliziehbar
die Grunde fiur die Befristung mit, ist diese unwirksam. In diesem Fall muss der
Berufsunfahigkeitsversicherer solange weiterzahlen, solange er nicht das
sogenannten Nachpriifungsverfahren erklart und auch durchfiihrt. In einem
Gerichtsverfahren obliegt dann dem Versicherer die Beweislast dafir, dass die
bedingungsgemaRe Berufsunfahigkeit wieder entfallen ist.

Im entschiedenen Fall war in den Bedingungen vereinbart, dass ein zeitlich befristetes
Leistungsanerkenntnis nur in ,begrindeten Einzelfallen” bis maximal 18 Monate ausgesprochen
wurde.

Der Klager beantragte im Oktober 2013 bei der Beklagten die Zahlung einer
Berufsunfahigkeitsrente. Im Februar 2014 erstellte ein Gutachter des
Krankentagegeldversicherers eine Stellungnahme, nach welcher der Klager voraussichtlich sechs
Monate ununterbrochen zu mindestens 50 % auRerstande sei, seinem zuletzt ausgeibten Beruf
nachzugehen; es handele sich um einen Dauerzustand, der eine Besserung unwahrscheinlich
erscheinen lasse. Diese Stellungnahme wurde der Beklagten Ubermittelt. Daraufhin teilte die
Beklagte dem Klager mit, dass sie fur den Zeitraum vom 01.03.2014 bis 01.06.2015 die
vertragsgemaRe Leistung erbringe. Eine nachvollziehbare Erlauterung, aus welchen Griinden sie
die Leistung befristete, war in dem Schreiben nicht enthalten.

Eine solche nachvollziehbare Erlauterung ware aber laut dem BGH flr die Wirksamkeit der
Befristung erforderlich gewesen. Zur Begrindung fuhrt der BGH aus, dass in den mit dem Klager
vereinbarten Versicherungsbedingungen ausdricklich geregelt sei, dass ein befristetes
Leistungsanerkenntnis nur in begriindeten Ausnahmefallen ausgesprochen wirde. Diese Klausel
versteht der BGH so, dass eine Befristung der Leistung immer nur dann méglich ist, wenn ein
sachlicher Grund vorliegt. Dartber hinaus stellt der BGH fest, dass ein
Berufsunfahigkeitsversicherer nicht seine Uberlegene Sach- und Rechtskenntnis zum Nachteil des
Versicherungsnehmers ausnutzen durfe. Hieraus leitet er ab, dass der
Berufsunfahigkeitsversicherer dafiir Sorge zu tragen hat, dass der Versicherungsnehmer seine
Rechte aus dem Versicherungsverhaltnis sachgerecht wahrnehmen kann. Letzteres kann er nur,
wenn ihm nachvollziehbar die Grinde fur die ausgesprochene Befristung dargelegt werden.

Eine solche Begrindung erfolgte im konkreten
Fall nicht. Sie wurde auch nicht im Gerichtsverfahren nachgeholt, sodass der
Berufsunfahigkeitsversicherer auch tber den 01.06.2015 hinaus solange zur Leistung verpflichtet
ist, solange er nicht das sogenannten Nachprifungsverfahren durchfihrt.
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Dieses Urteil des BGH enthalt mit der darin erstmals verlangten Begrindungspflicht eine
wesentliche Neuerung, die bei der Befristung von Rentenleistungen zu beachten ist. Es starkt
damit nachhaltig die Rechte der Versicherungsnehmer. ,,Damit dirfte vermutlich ein GroRteil
solcher Befristungen unwirksam sein und Versicherungsnehmer kénnen auch tUber die genannten
Zeitrdume hinaus ihre Leistungen verlangen”, so Rechtsanwalt Stribing von der Kanzlei Wirth
Rechtsanwalte.

Pressekontakt:

Tobias Striabing

E-Mail: struebing@wirth-rae.de

Unternehmen

Wirth - Rechtsanwalte in Partnerschaft mbB
Carmerstr. 8
10623 Berlin

Internet: www.wirth-rae.de

Uber Wirth - Rechtsanwalte in Partnerschaft mbB

Seit 1998 vertrauen anspruchsvolle Mandanten in Rechtsfragen auf die Kompetenz der
bundesweit tatigen Kanzlei "Wirth-Rechtsanwalte". Die in der Kanzlei tatigen Anwalte haben sich
insbesondere auf das Versicherungs-, Bank- und Kapitalmarktrecht sowie gewerblichen
Rechtschutz und Datenschutz spezialisiert.

Seite 2 von 2


mailto:struebing@wirth-rae.de
http://www.wirth-rae.de
https://www.assekuranz-info-portal.de/

	BGH entscheidet: BU-Versicherung muss dem Versicherungsnehmer nachvollziehbar die Befristung einer Leistung begründen. Macht er das nicht, ist die Befristung unwirksam.

